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TI- 40�1derBeHagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

A N T RAG 

No . .... :f.€.J. . .1 A 
Präs.: 4. DEZ. 1991 

Der Abgeordneten Stocker, Dr. Leiner 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tuberkulosegesetz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Tuberkulosegesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Tuberkulosegesetz, BGB1. Nr. 127/1968. in der Fassung der Bundesgesetze 

BGB1. Nr. 372/1973, 142/1974, 654/1989, 285/1990 und 45/1991, wird wie 

folgt geändert: 
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Artikel I 

1. § 37 samt IJber9chriften '.md § 38 lau.ten: 

"II!. Hauptstück 

8ehandlungskosten 

§ 37. (1) Der Bu.nd trägt die Kosten der Behandlung einer 

Erkrankung an Tuberkulose, so lange beiln Erkrankten zum1�dest ein 

sicheres Aktivitätszeichen vorliegt. 

(2) Benandlungskosten sind Uber den 1m Abs. 1 genannten 

Zeitpunkt hinaus nach �a�gabe der in der Anlage vorgesehenen 

Fristen zu übernehmen, wenn dies zur Vermeidung von Rückfallen 

oder zur OurchfUhrung von Rehabilitationsma�nahmen erforderlich 

ist. 

§ 38. (l) In den im § 37 Abs. 1 und 2 genannten Zeitraumen s�nd 

auch die Kosten der Behandlung anderer Erkrankungen zu übernehmen, 

sofern diese im Zusammenhang mit der Erkrankung an Tuberkulose 

stehen oder zur Vermeidung einer Reaktivierung der Tuberkulose 

notwendig sind. 

(2) Hat der Bund Leistungen erbracht, auf die der Erkrankte 

einen Anspruch gegenUber einem Träger der Sozialversicherung 

hatte, so bestimmt siCh der Ersatzanspruch des Bundes nach Ma�gabe 

dar sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen über die 

Seziehungen der Versicherungsträger zu den rürsorgeträgern. Der 

Anspruch des Bundes gegenuber den Trägern der Sozialversicherung 

verjährt nach 30 Jahren. 
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13) E i:i9 C'berr .. :üu:.e der Behand:':...:n;sl<os":en eh.:r.:::' den 2'...:.nc:. 

-er.���:':'�, sofer:'! r.i.efi.lr e!.n :'rager cer So;�ai·.:ersi.cher-Jng, eL�.e 

Kran�e�!�rsorge3ns:alt oder eine private K�ankenversi=h�rcng 

�u�z'.Ji<:::ry�en �at. Anspru.che auf 'Jl:err.ar.rne der Sehar.d:�r.gs�cs::;r . .=....:.s 

dem Ti tel der Kriegsopferversorgung , Heeresverscrg'...:.ng c-::;r 

0pferf'irsorga gehen einer l<ostenuberr.ar.r.1e nach di.=se,tn ':;��e-:z ·;-:Jr. 

2. § 39 �bs. 1 li�. c laute� : 

"C) Pflege u.nd Behandlung in Krankenans1;alten, ?flegehe1:r:en, 

KuranS1;alten, und �hnlichen EinriChtungen in der allgerne�nen 

GebUhrenklasse;� 

3. !m § 39 Abs. 2 wird der KlammerausdrUCk " ( § 37 Abs. 2)" durch 

den Klammerausdruck " ( § 37 "bs. 1)" erse�z�. 

4. § 39 Aba. 4 entfällt. 

5. Oie §§ 41 bis 44 entfallen. 

6. § 45 lautet: 

"§ 45. (1) Oie Übernahme der Behandlungskosten is't auf Antrag des 

Erkrankten oder eines seiner Familienangehörigen oder von 

amts�egen zu gewähren. Oer Antrag 1st bei der zuständigen 

Sezirksverwaltungsbehörde einzubringen. 

(2) Oie Trager der sozialversicherung, die 

Krankenfürsorgeanstalten und die gesetzlichen 

In�eress.nvertretung.n sind zur Erte1lung der zur vollziehung 

dieses Hauptstückes notwend11en Auskünfte verpflichtet. 

(3) Oie Entscheidung auf Übernahme von Behandlungskosten 

obliegt dem tandesnauptmann. Gegen �.n Besche14 des 

tandeShauptmannes ist eine Berufung an den Bundesminister für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zulassig. 
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:4) gescheide. mi� �erien entgegen 1iesem Haup�stuCK 

2ehar.dl ungskosten uberncmrr.�n ·..t1Jrden. le .. den an eir.em ml. t 

�Ji=!",�!;keit bedroh'ten Fehler (§ 68 Abs. 4 Z 4 AVG)." 

7. § 46 entfällt. 

8. § 47 Abs. 1 lit. d lautet: 

"d) die Behandlungskosten gemc!ß den §§ 37 bis 45," 

9. Im § 49 wird die ' .. Iendung "Leistungen der Tuberkulcsehilfe" 

durch die Wendung "Leistungen nach diesem Bundesgeset:z;" erset%t. 

Artikel 11 

Verfahren auf Gewänrung von Leis�ung.n der Wirtschaftsh11fe nach 

dem Tuberkulosegesetz, die am 31. C.zem�er 1991 anhängig sind, 

sind, sofern hieven Zeiträume vor dem Ablauf· des 31. Dezember 1991 

betroffen sind, nach den §§ 37 biS 46 des Tuberkulosegeset�es in 

der Fassung vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgese�%es 

fortzusetzen. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht auf die 

Erste Lesung dem Gesundheitsausschuß zuzuweisen. 

*

h�L� 

263/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



• 
- 5 -

C:'e Zahl. der T;,.:be�Ku: ::5eer:"c:anku:-.]en in Cster=e:.::::' ::el.;t -.!erzel t 

Z�3r eine :ei=h: ste:gende Tendenz, doch ist diese En���c���ng d�� 

die �erander�� politische Si��3tlcn �n Eur�pa ��: e�ner 

�erst4rkten Einreise von �enschen aus l�njern �it e�ner �cheren 

Tuherkuloseinziden% zur�=kzufuhren" �edizinisc� 1S: nln;egen 

festzustellen, daß ale T�ber�ulose dank cer heute ge�ebenen 

Sehandlungsmöglichkeiten �ein besonderes Ge�ahrenpotent1al fur �as 

Gesundheitswesen darstellt. Es ist daher auch nicht erforderlich, 

weiterhin eine Privilegierung der an Tuberkulose Erkrankten 

gegenuber anderen Krankheitsgruppen durch Leistungen der 

Wirtschaf�sh�lfe aufrechtzuerhal�en. Die Tuberku�oseh11fe ist 

daher auf die Tragung der 8enandlungsKcsten zu reduzieren. 
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